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Frage 1: Warum lohnt sich ein Mandat in der ITB für mich?

❖ Weil Sie bereits während des laufenden Tankstellenvertrages die fachliche,

wirtschaftliche und juristische Beratung nutzen können.

Frage 2: Welche Erfolge für Tankstellenbetreiber können Sie denn vorweisen?

❖ Neben vielen erfolgreichen Verhandlungen mit den MÖGS, haben wir auch

rechtskräftige Urteile durchgesetzt. Die Dienstleistungspauschale ist 

ausgleichspflichtig , somit erhöht sich der Handelsvertreterausgleich

bei Tankstellenpartnern von Aral um mindestens € 22.000.

❖ Das gleiche gilt für den Öffnungszeitenzuschuss bei JET, der Dienstleistungs-

pauschale bei Agip, sowie die Verwaltungspauschale bei der OMV.

❖ Auch das E-Loading Geschäft ist nun ausgleichspflichtig. Hier haben wir ein

Urteil gegen die Aral AG durchgesetzt.     
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Frage 3: Wie schaffen Sie es, die Interessen der Tankstellenbetreiber gegenüber den

MÖGS durchzusetzen?

❖ Ganz einfach, unser Netzwerk erstreckt sich mittlerweile über Tankstellenbetreiber

von allen MÖGS. Dadurch kommen wir an Hintergrundinformationen, die es uns

ermöglichen, mit immer wieder neuen Beweisen, das Systemgeschäft Tankstelle

in Frage zu stellen.

Frage 4: Was beinhaltet denn Ihre Beratung im laufenden Tankstellenverhältnis?

❖ Mandanten der ITB werden anhand der von ihnen zur Verfügung gestellten

Geschäftsanalysen, fachlich und wirtschaftlich beraten.

z.B. rechtzeitige Hilfestellung bei ansteigender Überschuldung.

Auch bei Vertragsänderungen stehen wir beratend zur Seite.

Und glauben Sie mir eines, wir kennen die unterschiedlichen Methoden der  

MÖGS.

Aktuell beraten wir Tankstellpartner von Aral, Agip, Esso, Shell, Tamoil, Jet, OMV,

Oil, Star, Rheinland- Kraftstoff, Sprint, Total, Westfalen und vieler kleinerer

Gesellschaften.
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Frage 5: Wie haben Sie es geschafft, die Situation der Tankstellenbetreiber öffentlich  zu

machen?

❖ Ganz wichtig ist es, zu den Medien, egal ob Print oder TV, ein Vertrauensverhältnis

aufzubauen. Ich war bisher mit Beiträgen in folgenden Sendungen präsent:

ZDF Drehscheibe,PlusMinus, Wiso, Frontal21, N24, VOX,Pro Sieben, MDR,

Talkgast bei Günther Jauch und zuletzt bei ZDF ZOOM. Diesen aktuellen Beitrag

finden Sie auf meiner Facebook Seite und auf YouTube.

Weitere Sendebeiträge werden folgen.

Frage 6: Haben die MÖGS schon mal den Versuch unternommen, Sie ruhig zu stellen?

❖ Oh ja, der Versuch war da. Aral hat versucht, mir eine einstweilige Verfügung

mit € 250.000 Vertragsstrafe oder ersatzweise 6 Monate Haft aufzuerlegen.

Nach dem Anhörungstermin vor dem zuständigen Landgericht hat Aral den Antrag

zähneknirschend zurück genommen.

Der Schuss ging Gott sei Dank nach hinten los.
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Frage 7: Bieten Sie auch eine Rechtsschutzversicherung mit Vertragsrechtsschutz an?

❖ Selbst bieten wir diese nicht an, können aber den Kontakt zu einer 

Versicherungsagentur vermitteln, die genau diese Versicherung anbietet.

Und zwar zu gleichen Konditionen und Vertragsinhalten wie die Verbände.

Den Abschluss so einer Versicherung können wir nur jedem Tankstellenbetreiber

empfehlen.

Frage 8: Was kostet mich denn ein Mandat bei der ITB?

❖ Sie zahlen für das Mandat einen jährlichen Beitrag in Höhe von € 300 + MwSt.

Dafür können Sie die fachliche und wirtschaftliche Beratung in Anspruch nehmen.

( Siehe auch Frage 4)

Je länger Sie Mandant der ITB sind, umso geringer wird das Beratungshonorar

bei Beendigung ( Kündigung) des Tankstellenvertrages.

Das ist ein großer Vorteil gegenüber Mitgliedsbeiträgen bei Verbänden.

Der ITB Beitrag wird auf das Beratungshonorar angerechnet.
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Frage 9: Welche Beratungsleistung bieten Sie an, wenn der Tankstellenvertrag gekündigt

wird?

❖ Kompetente fachliche und wirtschaftliche bis der Ausgleichsanspruch fließt.

❖ Das notwendige Know-How rund im die Tankstellenübergabe.

❖ Juristische Beratung durch Rechtsanwälte aus unserem Netzwerk.

❖ Kostenneutrale Erstberatung.

Im Falle einer Kündigung des Vertrages beraten wir Sie im

ersten Gespräch kostenneutral.

Danach können Sie entscheiden, ob Sie unsere Beratungsleistung

in Anspruch nehmen möchten.

Frage 10: Wie komme ich an weitere Informationen zur  ITB, bzw. wie kann ich beitreten?

❖ Gerne können Sie mich anrufen, oder auch eine Mailanfrage schicken:

Mobil: 0151-17431615     Mail: kontakt@achimhirsch.de

Noch mehr Infos zur ITB finden Sie unter:

www.achimhirsch.de
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